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Volles Pfarramt für Frauen
Die evangelischen Stimmbürger des Kantons GrathLmde« stimmten

am 15. Februar mit 1 1 083 Ja gegen 1302 Nein der Teilrevision der kirch-
liehen Verfassung über die Zulassung der Frauen zum vollen Pfarramt
zu, im Kanton Bern am 28. Februar mit 93 628 Ja gegen 39 635 Nein.

Staaten ohne Frauenstimmrecht
Afghanistan *, Irak, Jordanien, Kuweit, Liechtenstein, Nigeria (nördliche
Region) **, Saudiarabien, Schweiz ***, Yemen *.

* Männer und Frauen haben kein Wahlrecht
** In einigen Regionen haben die Frauen das Wahlrecht
*** Die Waadtländerinnen, Neuenburgerinnen und Genferinnen haben

das Stimm- und Wahlrecht auf dem Boden der Gemeinde und des

Kantons, nicht aber auf eidgenössischem.

Staaten mit gewissen Einschränkungen betr.
Frauenstimm- und -Wahlrecht
Guatemala: Wenn die Frauen lesen und schreiben können, haben sie

das aktive und passive Wahlrecht; für die Männer gilt diese

Bedingung nicht.

Portugal: Die Frauen haben das aktive und passive Wahlrecht unter
der Bedingung einer Instruktion; diese gilt für die Männer
nicht.

San-Marino: Die Frauen haben das Wahlrecht, sind aber nicht wählbar.

Sudan: Die Frauen sind wählbar, haben aber kein Wahlrecht.

Schweiz: In Waadt, Neuenburg und Genf haben die Frauen das
aktive und passive Stimm- und Wahlrecht in Gemeinde-
und kantonalen Angelegenheiten.

Syrien: Die Frauen können an allen Wahlen teilnehmen unter der
Bedingung einer Instruktion, die für die Männer nicht gilt.

(Diese Angaben sind ,,L'éducation civique et politique de la femme", New
York, Nations Unies, 1964, entnommen).
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